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I. Staatsgesetze 

Il. Kirchengesetze und Verordnung.en 

III. Bekanntmachungen 

Richtlinien 
für die Gewährung von Vorsdiüssen in besonderen 

Fällen an Pastoren, Kirdienbeamte, Versorgungsempfän-
ger, Angestellte und Arbeiter der Ev.-lutli. Kirche i.n 
Lübeck . . 

vom 18. August 1976 
" 

1. 
Im Bereich der Evangelisdi-lutherischen Kirche in 

Lübeck finden die Richtlinien für die Gewährung von Vor-
schüssen in besonderen Fäll~n an Geistliche, Kirdien-
beamte, VersorgungsempfäIJ.ger, Angestellte und Arbeiter 
der Evangelisch-Lutherisdien Landeskirdie. _Scb.leswig-
Holsteins in ihrer jeweils geltenden Fassung entspre-
diende Anwendung. 

II. 
Uber Vorschußanträge enscheidet die Kirchenkanzlei. 

Die Kirchenleitung ist in besonders gelagerten F_ällen 
berechtigt, Ausnahmen von diesen Richtlinien zuzulassen. 

III. 
Diese Rimtlinien treten am 1. September 1976 in Kraft. 
Zum gleichen Zeitpunkt treten die bisherigen RiCht-

linien für die Gewährung von Gehaltsvorschüssen vom 
14, November 1958 (KABI 2/1959) außer Kraft. Sie sind 
jedodi weiter anzuwenden für Vorschüsse, die bis· zum 
31. August 1976 bewilligt wm::den sind. 
Lübeck, den 18. August 1976 , . 

Die Kirchenleitung 
gez, Fuchs 

Oberkirchenrat 

Bekanntgabe der Richtlinien 
für die Gewährung von Vorschüssen 

in besonderen Fällen an Geistliche, Kirchenbeamte, Ver-
sorgungsempfänger, Angestellte und Arbeiter der Evan-
gelisch-Lutherischen Landeskirche Sdileswig-Holsteins 

(Vorsdmßrichtlinien - VR) 
vom 8. April 1976 

Nr. 1 
Personenkreis, Antragsgründe 

(1) Geistlichen, Kirchenbeamten, Ang.estellten und Ar-
beitern - im folgenden Bedienstete genannt -, die durdi 

. besondere Umstände zu unabwendbaren Ausgaben genö-
tigt werden, die sie aus eigenen Mitteln und Mitteln des 
in häuslicher Gemeinsdiaft lebenden Ehegatten sowie aus 
Leistungen, Zuwendungen und unverzinslichen Darlehen 
von dritter Seite nicht bestreiten können, kann auf Antrag 
ein unverzinslicher Vorschuß gewährt werden. 

(2) Praktikanten sowie Auszubildenden dürfen Vor-
schüsse. nicht gewährt werpen. 

(3) Besondere Umstände im Sinne des Absatzes 1 sind 
nur 
a) Wohnungswechsel aus zwingendem persönlichen An- .. 

laß. Zu Aufwendungen für die Anschaffung von Mö~ 
beln un_d Hausrat dürfen Vorschüsse nidit gewährt 
werden; 

b) Erstbeschaffung von Kraftfahrzeugen durch Bedien-
stete, die wegen einer Behinderung von mindestens 
70 v. H. für das Zurücklegen des Weges zwischen Woh-
nung und Arbeitsstätte auf ein eigenes Kraftfahrzeug 
angewiesen sind; 
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c) Hausratsbeschaffung aus Anlaß der Eheschließung, der 
erstmaligen Begründung eines Hausstandes oder der 
Ehescheidung; 

,, d). Aussteuer oder Ausstattung eigener Kinder, Adaptiv-, 
Pflege- und Stief.kinder bei deren Verheiratung oder 
erstmaliger Begründung eines Hausstandes; 

e) ungedeckter Vedust von Hausrat und Bekleidung, 
z. B. durch Brand, Wasserschaden; 

f) Krankheits- oder Todesfall, wenn zu den Aufwendun-
gen nach Nummer 3 Abs. 4 Satz 1 der Beihilfevor-
schriften eine Beihilfe nicht gewährt werden kann, 
weil noch offe:p. ist, ob ein Schadensersatzanspruch 
wegen unerlaubter Handlung gegen einen Dritten 
oder eine Versicherung zusteht; · 

g) schwere Erkrankung, Ableben und Bestattung von 
unterstützungsbedürftigen, beihilferechtlich nicht be-
rücksichtigungsfähigen ·Familienangehörigen. 

Nr. 2 

Sicherung des Vorschusses 
(1) Vorschüsse dürfen nicht zu einer untragbaren Ver-

schuldung führen. Angestellte und Arbeiter müssen sich 
in einem ungekündigten Arbeitsverhältnis auf unbe-
stimmte Zeit oder in einem auf länger als ein Jahr 
befristeten ungekündigten Arbeitsverhältnis befinden und 
die Probezeit beendet haben. Der Vorschuß darf erst 
bewilligt werden, wenn sich auch der mit dem Bedienste-
ten in häuslicher Gemeinschaft lebende Ehegatte schrift-
lich zur Rück.zahlung des Vorschusses verpflichtet hat. 

(2) Vom Bediensteten kann der Nachweis einer zweck.-
entsprechenden Verwendung des Vors.chusses verlangt 
werden; nicht zweck.entsprechend ver-wendete Beträge 
sind unverzüglich zurückzuzahlen. 

Nr. 3 
Zeitpunkt, Vorschußhöhe,Tilgungsraten 

(1) Der Vorschuß soll nicht bewilligt werden, wenn der 
Antrag später als sechs Monate nach dem Entstehen der 
Aufwendungen gestellt wird. 

(2) Die Höhe des Vorschusses· darf das Dreifache der 
monatlichen Bezüge, höchs~ens jedoch 5000 DM1 betragen. 

(3) Ein Vorschuß nach Absatz 2 darf 
a) in den Fällen· der Nummer 1 Abs. 3 Buchstabe a nicht 

die notwendigen Auslagen für die Beförderung des 
Umzugsgutes · (§ 4 des Bundesumzugs·kostengesetzes) 
und die Pauschvergütung (§ 9 des Bundesumzugs-
kostengesetzes) übersteigen, 

b) in den Fällen der Nummer 1 Abs. 3 Buchstabe f bis zur 
Höhe einer an sitjl möglichen Beihilfe, bei im AU.Sland 
entstandenen Aufwendungen bis zur Höhe von 
10 000 DM, gewährt werden. 

(4) Bezüge im Sinne der Absätze 2 und 3 sind 
a) bei En:ipfängem von Dienstbezügen 

da.s Grundgehalt, der Ortszuschlag sowie der örtliche 
Sonderzuschlag, 

b). bei Angestellten 
die Grundvergütung, der Ortszuschlag sowie der ört-
liche Sonderzuschlag, 

c) bei Arbeitern 
der Monatstapellenlbhn, der Sozialzuschlag sowie der 
örtliche ·Sonderzuschlag. 

Der Berechnuirg der Vorschußhöhe sind die Brutto-
beträge des Monats zugrunde zu legen, der der Antrag-
stellung vorhergeht; Nachzahlungen und gesetzliche oder 
tarifliche Sonderzahlungen in diesem Monat bleiben un-
berücksichtigt. · 

(5) Sind aus demselben Anlaß mehrere Personen nach 
diesen Vorschußrichtlinien antragsberechtigt, so kann der 
Vorschuß nur einer Person gewährt werden. 

(6) Der Vorschuß ·ist in höchstens zwanzig gleichen 
Monatsraten zu tilgen. Soweit der Vors.chuß zu Leistun-
gen verwendet wird, für die der Bedienstete in der Folge 
Ersatz erhält (z. B. Versicherungsleistungen), ist dieser 
über die laufende Tilgung hinaus zur Abdeck.ung des 
Vorschusses zu verwenden. 
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(7) Der Vorschuß ist spätestens bis zur Beendigung des 
Dienst-/ Arbeitsverhältnisses zurück.zuzahlen. Bei · vorzei-. 
tiger Beendigung des Dienst:/ Arbeitsverhältnisses ist der 
Rest des Vorschusses in einer Summe zurück.zuzahlen. 
Endet das Dienst-/ Arbeitsverhältnis vorzeitig au.s Grün-
den, die der Bedienstete nicht zu vertreten hat, so kann 
auf Antrag die Rück.zahlung des Vorschusses im Rahmen 
der bisherigen Tilgungsraten weiter erfolgen. 

Wechselt der Bedienstete· seinen Arbeitsplatz inne-rhalb 
der Nordelbischen ev.-luth. Kirche und ist damit ein 
Wechsel des Dienstherrn/Arbeitgebers verbunden, kann 
der Vorschuß nach Maßgabe von Nr. 2 Abs. 1 vom neuen 
Dienstherrn/ Arbeitgeber übernommen werden. 

(8) Wird, bevor ein Vorschuß getilgt ist, ein weiterer 
Vorschuß aus anderem Anlaß beantragt, so darf dieser 
im Rahmen des in Absatz 2 genannten Höchstbetrages nur 
insoweit gewährt werden, · als dadurch die Summe der 
Vorschüsse unter Berücksichtigung der inzwischen vor-
genommenen Tilgung den Gesamtbetrag von 7500 DM, 
im Falle des Absatzes 3 Buchstabe b bei im Ausland ent-
standenen Aufwendungen 12 500 DM, nicht überst~igt. 
Der Rest des ersten Vorschusses kann mit dem neuen 
Vorschuß zusammengelegt und die monatliche Tilgungs-
rate neu festgesetzt werden. 

Nr. 4. 

Beginn und Aussetzung der Tilgung 
(1) Die Tilgung de~ Vorschusses beginnt mit dem näch-

sten, der zuständigen Stelle· möglichen Einbehaltungster-
min, der auf die Auszahlung des Vorschusses folgt. 

(2) Lassen besondere Umstände die laufende Til-
gung des Vorschusses als besondere Härte erscheinen, 
so kann die Bewilligungsstelle die monatliche Tilgungs-
rate für die Dauer bis zu 6 Monaten bis auf die Hälfte 
ermäßigen oder die Tilgung für die Dauer von 3 Monaten 
aussetzen. 

(3) Für die Dauer der Beurlaubung ohne Bezüge zur Ab-
leistung des Grundwehrdienstes oder des Zivildienstes 
ist die Tilgung auf Antrag auszusetzen. 

Nr. 5 

Zuständigkeit 
(1) Uber Vorschußanträge entscheidet die für die Fest-

setzung der Bezüge (Nr. 3 Abs. 4) zustän,dige SteUe. Die 
Entscheidung bedarf der aufsichtlichen Genehmigung des 
Propsteivorstandes/Lbg. Synodalvorstandes, soweit es 
sich um Kirchenbeamte, Angestellte und Arbeiter der 
K;irchengemeinden und deren Verbände handelt. 

(2) Das Landeskirchenamt kann auch Versorgungs-
empfängern Vorschüsse unter entsprechender Anwendung 
der Vorschußrichtlinien jedoch nur bis zur Höhe der mo-
natlichen Versorgungsbezüge bewilligen. 

(3) Abweichungen von den Vorschußrichtlinien bedür-
fen der vorherigen Zustimmung· des Landeskirchenamtes. 

Nr. 6 
Inkrafttreten 

Diese Richtlinien treten am 1. April 1976 in Kraft. Zum 
gleichen Zeitpunkt treten die bisherigen Vorschußrieht-
linien außer· Kraft. Sie und die dazl.l ergangenen Rundver-
fügungen sind jedoch weiter anzuwenden für Vorschüsse, 
die bis zum 31. März 1976 bewilligt worden sind. 

Vergütung 
der nebenberuflichen Kirchenmusiker und Vergütung 

einzelner kirchenmusikalischer Leistungen. 

1. 

Die Vergütungssätze der nebenberuflichen Kirchen-
musiker, die in Ziffer 1 der Verwaltungsanordnung über 
die Vergütung nebenberuflicher Kirchenmusiker im Be-
reich der Evangelisch-lutherischen Kirche in Lübeck am 
5. 5. 1971 (Kirchl. Amtsblatt 2/71, Seite 49) festgelegt 
wu.rden, sind mit Wirkung vom 1. 2~ 1976 wie folgt neu 
festgesetzt worden: 



A. Organistendienst 
1. bei vierzehntägigem Gottesdienst 

(sonn- und feiertags) 
2. bei wöchentlichem Gottesdienst 

(sonn- und feiertags) 
3. bei wöchentlichem Gottesdienst 

mit anschließendem Kindergottesdienst 
(sonn- und feiertags) 

4. bei zwei zeitlich· getrennten Gottes-
diensten wöchentlich 
(sonn- und feiertags) 

5. bei drei und mehr Gottesdiensten 
wöchentlich (zeitlich anschließend oder 
getrennt), davon zwei oder drei sonn- und 
feiertags und/ oder einer als Werktags-
. o.der Abendgottesdienst 

B. Kantorendienst 
1. Für die Leitung eines Chores 
2. Für die Leitung von zwei Chören 
3. Für die Leitung von drei und mehr Chören 

C. Einzeldienste 
für den Dienst bei Amtshandlungen (Taufe, 
Trauung, Beerdigung), die· nicht im Anschluß 
an einen Gottesdienst stattfinden 

II. 

(in DM) 

152,50 

232,-

304,-

367,-

458,-

152,50 
249,-
367,-

29,50 

Die Vergütungssätze für einzelne kirchenmusikalisdie 
Leistungen, die -gemäß Ziffer III des Beschlusses der Kir-
chenleitung der Ev.-luth. Kirche in Lübeck vom 2. 9. 1970 
betreffend Allgemeine Gebührenordnung (Kirchliches 
Amtsblatt 6/1970, Seite 41) festgelegt wurden, sind mit 
Wirkung vom 1. 2. 1976 wie folgt neu festgesetzt worden: 
A. Organistendienst (in DM) 

1. Gottesdienst 31,50 (23,50) 
2. Gottesdienst mit anschl. Taufe(n) 39,50 (30,-) 
3. Gottesdienst mit anschi. Kinder-

gottesdienst 47,50 (35„50) 

4. Gottesdienst mit anschl. Kinder-
gottesdienst und anschl. Taufe(n) 55,- (42,-) 

5. Kindergottesdienst (selbständig) 
Mette, Vesper, Bibelstunde, Andacht, 
Amtshandlungen (selbstäntdig) 23,50 (18,-) 

6. Amtshandlungen ~m Anschluß an eine 
Amtshandlung je 12,- ( 9,50) 

B. Kantorendienst 
1. Chorprobe mit Kindern 
2. Chorprobe mit Erwachsenen 
3. Chorleitung bei Gottesdiensten 

und Amtshandlungen 
(einschl. Einsingen) 

27,50 (21,50) 
36,- (27,50) 

20,- (15,-) 
Die in Klammern gesetzten Beträge gelten für Kirchen-

musiker ohne Prüfung. 
Fahrkosten für öffentliche Verkehrsmittel und erforder-

lichenfalls die Kosten für Ubernachtungen sind. besonders 
zu erstatten. 

Es wird darauf hingewiesen, daß diese Richtsätze nur 
anwendbar sind auf die Vergütung von Mitarbeitern, die 
lediglich von Fall zu Fall beschäftigt werden, also für 
ihre Dienste nicht schon eine laufende Monatsvergütung 
nach den Richtlinien für die Vergütung der nebenberuf-
lichen Kirchenmusiker erhalten. Kirchenmusika:lische Lei-
stungen, die im Rahmen eines laufenden nebenberufli-
chen Beschäftigungsverhältnisses erbracht werden, sind 
ausschließlich nach den genannten Richtlinien abzugelten. 

III. Allgemeines 
Die vorstehend aufgeführten Vergütungssätze sind für 

die Kirchengemeinden, Verbände usw. nicht als solche 
rechtsverbindlich. Eirie Verbindlichkeit besteht jedoch, 
wenn · arbeitsvertragJich, gewohnheitsrechtlich oder durch 
Ei11zelvereinbarung die Anwendung der jeweiligen lan-
desk.irchlichen Vergütungssätze vereinbart worden ist. 
Lübeck, den 22. Juli 1976 

Die Kirchenleitung 
gez. Fuchs 

Oberkirchenrat 

IV. Kirchliche Organe 
Missionsbeirat 

Von.den Mitgliedern de.s für die neue Amtszeit berufe-
nen Missionsbeirates (KABl 1/76) wurde Pastor Joachim 
S i e m e r s zum VorsitZenden wiedergewählt. Die Kir-
chenleitung hat gern. § 3 Abs. 1 der Ordnung für den Mis-
sionsbeirat (KABl 3/1959) zugestimmt. 

Mitarbeitervertretung 
Mitgeteilt wird das Ergebnis der Wahl zur 4. Amts-

periode der Mitarbeitervertretung gern. § 9 Abs. 3 der 
Wahlordnung zum Mitarbeitervertretungsgesetz (KABl 
4/1966). . 

Die Wahl hat stattgefunden am 25. Mai 1976. 
Wahlberechtigt waren: 474 Personen. 
Einschließlich der Briefwahl wurden abgegeben: 214 
Stimmen. 

Die Wahlbeteiligung betrug somit: 45,2 %. 
Von den einze_lnen Berufsgruppen wurden folgende 

Personen gewählt: 

Berufsgruppe 1 : 
(Diakone, Sozial-
u. Jugendsekretäre, 
Religionslehrer) 
Berufsgruppe 2: 
(Gemeinde-
helferinnen, 
Schwestern, 
Fütso rgerinnen) 
Berufsgruppe 3: 
(Jugendleiterinnen. 
Kindergärtnerinnen) · 

Mitglieder: 

Karsten, D. 

Köster, B. 
Grzenia, G. 

Rupprecht, E. 
Bergmann, E. 

Ersatzmitglieder: 

Wagner, F. 

Piepenhagen, R. · 
v. Zonneveld, E. 

Meyer, H. 
Stoffers, D. 

Berufsgruppe 4: 
(Kirchenmusiker) 

Berufsgruppe 5: 
(Küster) 

Berufsgruppe 6: 
(Angestellte) 

Berufsgruppe 7: 
(Beamte) 

Berufsgruppe 8: 
(Arbeiter) 

Mitglieder: Ersatzmitglieder: 

Pods, B. Pawlack, Kl. 

Grävenstein, E. Tamm, G. 

Plagemann, H. Menge, L. 
Vahle, R. Schäper, G. 
Pawassar, B. Morgner, M. 

Nagel, H. Möller, Kl. 

Goepf ert, I. Rose, R. 

Durch Rücktritt der gewählten Mitglieder Karsten/Be-
n.ifsgruppe 1 und Grzenia/Berufsgruppe 2 und dadurch 
erfolgtes Nachrücken der Ersatzmitglieder mit der nächst-
größten Stimmenzahl haben sich folgende Änderungen 
ergeben: 

Berufsgruppe 1: Wagner, F. Philippzik, R. 
Köster, B. v. Zorineveld, E. 
Piepenhagen, R. 

Berufsgruppe 2: 

Von der Mitarbeitervertretung wurde in der Sitzung 
am 14. Juni 1976 nachstehend genannter Vorstand- ge-
wählt: 

zum Vorsitzenden: Diakon Wagner, Berufsgruppe 1, 
zum stellvertr. Vors.: Angest. Plagemann, Berufsgruppe 6, 
zur Schriftführerin: Gmd.-Helferin Köster, Berufsgruppe 2. 
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V. Personalnachrichten 
Pastoren 

In den Ruhestand getreten ist: 
Pastor Otto Dy b a 11 a , bisher St.-Markus-Kirchen-
gemeinde, mit Wirkung ab 1. September 1976 wegen 
Erreichung der Altersgrenze. 

Ausgeschieden aus dem Dienst der Ev.-luth. Kirche in 
Lübeck ist: 

Pastor Jim Stern, bisher St-Matthäi-Kirchenge-
meinde, mit Wirkung ab 1. September 1976. 

Ubernommen in den Dienst der Ev.-luth. Kirche in Lübeck 
wui:de: 

Pastor Günter J a c k i s c h mit Wirkung vom 1. Sep-
tember 1976 unter gleichzeitiger Berufung in die va-
kante Pfarrstelle der Luther-Kirchengemeinde. Die 
Einführung wird am 19. 9. 1976 erfolgen. 

Vikare 

In das Lehrvikariat übernommen wurden die Kandidaten: 
. Volker H e i d e n mit Wirkung zum 1. Sept. 1976 und 
Walter Schmidt mit Wirkung zum 1. September 
1976. 

Theologiestudenten 

Einzutragen in die Liste der Lübecker Theologiestudenten 
(KABl 1/1974, S. 1.11) sind: 

Gunter D ä u b I er, aufgenommen 22. Juli 1976, 
Lutz S i e,m e r, aufgenommen 29. Juli 1976. 

Kirchenkanzlei 
Ernannt wurde: 

Kirchenoberinspektor Detlef K u r z r o c k zum Kir-
chenamtmann mit Wirkung vom 1. Juli 1976. 

VI. Mitteilungen 
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